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seitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen, Munition und Explosivstoffen, 
vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüstungskontrolle und -begrenzung, der Transparenz sowie der Ver-
minderung und Verhütung bewaffneter Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene weiter zu berück-
sichtigen; 
 3. dankt für die von Mitgliedstaaten gewährte politische Unterstützung und für die von Mitglied-
staaten, internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie Stiftungen bereitgestellten 
Finanzbeiträge zur Stärkung des Regionalzentrums, seines Tätigkeitsprogramms und dessen Durchführung 
und legt ihnen nahe, auch weiterhin freiwillige Beiträge zu leisten und diese zu erhöhen; 
 4. bittet alle Staaten der Region, sich weiter an den Tätigkeiten des Regionalzentrums zu beteili-
gen, indem sie Punkte zur Aufnahme in sein Tätigkeitsprogramm vorschlagen und von den Möglichkeiten 
des Zentrums stärkeren und besseren Gebrauch machen, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit 
denen die internationale Gemeinschaft derzeit konfrontiert ist, damit die Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen im Hinblick auf Frieden, Abrüstung und Entwicklung verwirklicht werden; 
 5. erkennt an, dass dem Regionalzentrum eine wichtige Rolle bei der Förderung und Entwicklung 
der regionalen und subregionalen Initiativen, die die Länder Lateinamerikas und der Karibik in Bezug auf 
Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, und konventionelle Waffen, einschließlich Klein-
waffen und leichter Waffen, vereinbart haben, beim Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung, 
bei der Förderung der Teilhabe von Frauen in diesem Bereich und bei der Stärkung freiwilliger vertrauens-
bildender Maßnahmen zwischen den Ländern der Region zukommt; 
 6. ermutigt das Regionalzentrum, in allen Ländern der Region Aktivitäten in den wichtigen Be-
reichen Frieden, Abrüstung und Entwicklung weiterzuentwickeln und den Mitgliedstaaten der Region auf 
Antrag und im Einklang mit seinem Mandat bei der innerstaatlichen Umsetzung der einschlägigen Instru-
mente behilflich zu sein, darunter das Aktionsprogramm zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten224 und der Vertrag über den 
Waffenhandel227; 
 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 
 8. beschließt, den Unterpunkt „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung 
und Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik“ unter dem Punkt „Überprüfung und Durchführung 
des Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalversammlung“ in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/61 

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 5. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/412, Ziff. 22)228. 

68/61. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen, wonach 
eine der Aufgaben der Generalversammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen Grundsätzen der Zu-
sammenarbeit zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der Grund-
sätze für die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung, zu befassen, 

______________ 
227 Siehe Resolution 67/234 B. Amtliche deutschsprachige Fassungen des Vertrags: dBGBl. 2013 II S. 1426; öBGBl. III 
Nr. 116/2014. 
228 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Australien, Neuseeland, Nigeria 
(im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Suriname 
und Trinidad und Tobago. 
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 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 
1986, 42/39 J vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der 
Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F vom 6. Dezember 
1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender 
Maßnahmen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen über das Regionalzentrum, zuletzt Resolution 
67/69 vom 3. Dezember 2012, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 67/48 vom 3. Dezember 2012, in der die Generalversamm-
lung die Rolle der Frauen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Nichtverbreitung und der Rüstungskontrolle 
anerkannte, 

 in Bekräftigung der Rolle des Regionalzentrums bei der Förderung der Abrüstung, des Friedens und 
der Sicherheit auf regionaler Ebene, 

 unter Begrüßung der Fortführung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzen-
trum, der Afrikanischen Union und den afrikanischen subregionalen Organisationen, insbesondere ihren 
Institutionen auf dem Gebiet der Abrüstung, des Friedens und der Sicherheit, und zwischen dem Zentrum 
und den zuständigen Organen und Programmen der Vereinten Nationen in Afrika sowie unter Berücksichti-
gung des Kommuniqués, das der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union auf seiner am 
21. August 2009 in Addis Abeba abgehaltenen 200. Sitzung verabschiedete, 

 unter Hinweis auf den Beschluss, den der Exekutivrat der Afrikanischen Union auf seiner vom 
16. bis 21. Januar 2006 in Khartum abgehaltenen achten ordentlichen Tagung fasste229 und in dem er die 
Mitgliedstaaten aufforderte, freiwillige Beiträge an das Regionalzentrum zur Aufrechterhaltung seines Be-
triebs zu leisten, 

 sowie unter Hinweis auf den Aufruf des Generalsekretärs an die Mitgliedstaaten, das Regionalzen-
trum weiter mit Finanzmitteln und Sachleistungen zu unterstützen, damit es sein Mandat in vollem Umfang 
wahrnehmen und Hilfeersuchen afrikanischer Staaten wirksamer entsprechen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs230; 

 2. begrüßt es, dass die Tätigkeiten des Regionalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und 
Abrüstung in Afrika als Folge der sich verändernden Bedürfnisse der afrikanischen Mitgliedstaaten und der 
neuen und aufkommenden Herausforderungen der Region auf dem Gebiet der Abrüstung, des Friedens und 
der Sicherheit, namentlich der maritimen Sicherheit, eine kontinentale Dimension haben; 

 3. begrüßt außerdem, dass sich das Regionalzentrum verpflichtet hat, die Kommission der Afri-
kanischen Union, die subregionalen Organisationen und die afrikanischen Mitgliedstaaten durch Kapazi-
tätsaufbau, Programme für technische Hilfe und Beratende Dienste zu unterstützen, was die Kontrolle von 
Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich der Verwaltung und Vernichtung von Lagerbeständen, die 
Verhandlungen über den Vertrag über den Waffenhandel231 und Fragen im Zusammenhang mit Massenver-
nichtungswaffen betrifft, wie im Bericht des Generalsekretärs ausgeführt; 

 4. begrüßt ferner den Beitrag des Regionalzentrums zu Abrüstung, Frieden und Sicherheit auf 
dem Kontinent, insbesondere seine Unterstützung der Kommission der Afrikanischen Union bei der Ausar-
beitung der Strategie der Afrikanischen Union zur Eindämmung der unerlaubten Verbreitung und Verschie-
bung von Kleinwaffen und leichten Waffen und des unerlaubten Handels damit und des Aktionsplans für 
die Umsetzung der Strategie und bei der Ausarbeitung der Gemeinsamen Position der Afrikanischen Union 
in Bezug auf den Vertrag über den Waffenhandel sowie seine Unterstützung der Afrikanischen Kernener-

______________ 
229 A/60/693, Anlage II, Beschluss EX.CL/Dec.263 (VIII). 
230 A/68/114. 
231 Siehe Resolution 67/234 B. Amtliche deutschsprachige Fassungen des Vertrags: dBGBl. 2013 II S. 1426; öBGBl. III 
Nr. 116/2014. 
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giekommission bei der Durchführung des Vertrags über die Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von 
Pelindaba)232; 

 5. begrüßt die Bemühungen des Regionalzentrums um die Förderung der Rolle und der Vertre-
tung von Frauen bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abrüstung, der Nichtverbreitung und der Rüstungs-
kontrolle; 

 6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den konkreten Leistungen des Regionalzentrums und 
der Wirksamkeit seiner Unterstützung für die zentralafrikanischen Staaten bei der Ausarbeitung und Durch-
führung des Zentralafrikanischen Übereinkommens zur Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen, 
deren Munition und aller Teile und Komponenten, die zur Herstellung, Instandsetzung und Montage dieser 
Waffen verwendet werden können (Übereinkommen von Kinshasa)233, für die zentral- und westafrikani-
schen Staaten bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen gemeinsamen Position in Bezug auf den Vertrag über 
den Waffenhandel, für Westafrika bei der Durchführung des Übereinkommens der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten über Kleinwaffen und leichte Waffen, deren Munition und anderes dazugehö-
riges Material und bei den Initiativen zur Reform des Sicherheitssektors und für Ostafrika bei den Pro-
grammen zur Kontrolle von Vermittlungsgeschäften mit Kleinwaffen und leichten Waffen sowie von der 
fachlichen Unterstützung, die das Zentrum dem Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Nationen 
für Sicherheitsfragen in Zentralafrika bereitstellt; 

 7. lobt das Regionalzentrum für die Unterstützung und Hilfe, die es afrikanischen Staaten bei den 
Vorbereitungen für die Konferenz der Vereinten Nationen über den Vertrag über den Waffenhandel bereit-
stellte, unter anderem durch die Veranstaltung subregionaler und regionaler Seminare und Konferenzen, 
und fordert das Zentrum auf, den Mitgliedstaaten der Region auf Anfrage fachliche Unterstützung bei der 
Durchführung des Vertrags über den Waffenhandel zu leisten; 

 8. fordert alle Staaten sowie die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
und Stiftungen nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge zu leisten, damit das Regionalzentrum seine Pro-
gramme und Tätigkeiten durchführen und den Bedürfnissen der afrikanischen Staaten gerecht werden kann; 

 9. fordert insbesondere die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union nachdrücklich auf, in Über-
einstimmung mit dem vom Exekutivrat der Afrikanischen Union im Januar 2006 in Khartum gefassten Be-
schluss229 freiwillige Beiträge zu dem Treuhandfonds für das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Afrika zu leisten; 

 10. ersucht den Generalsekretär, weiter auf eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Regional-
zentrum und der Afrikanischen Union, insbesondere auf den Gebieten Abrüstung, Frieden und Sicherheit, 
hinzuwirken; 

 11. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Regionalzentrum auch weiterhin die erforderliche 
Unterstützung zu gewähren, damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann; 

 12. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten 
Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 13. beschließt, den Unterpunkt „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüs-
tung in Afrika“ unter dem Punkt „Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Dokuments der 
zwölften Sondertagung der Generalversammlung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen. 

______________ 
232 A/50/426, Anlage. 
233 Siehe A/65/517-S/2010/534, Anlage. 
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